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Dieser \rertrag regelt die Abnair:ire uud \/ergütung von Photovoftaikstrorn. Der Kunde speist elektrische
Errergie, -die in seiner Anlage erzeugt uiid, zu den Inhalten dieses Vertrages iri tlas 1ierz dei Netzbetreibers,
air der iJbergabestelle nrit einer Spannung von 230;400 Volt ',utO iO Here bei einem cos phi vol
mindestens 0,9 mit einer Leisfung bis zu mar. ,. kW (Einspeiseleisfnngl ein. Bei der Erzeugrrngsanlage
handelt es sich um eine Photovoltaikanlage.

Vergütung für eingespeiste Energie und Mehnkosten

Der Nttzbeueiber vergütet rhe crzeugte ,rnd in das Neiz des lieizbe[eibers eingesperste eiektrisc:he Energre
genrä3 $8 EEG zu ......... Cent.iklVh. Eirrspeiseverernbaiungen r.rnd oben genarurte Preise si:rd an rlie jer+'eils
güIfige Fassung des EEG oder eures .:vtl, Nachrblgegeserzt€s anzupasseri. Die Preise gemäß punkt 2 sind
Nenopreirte, auf die Urn-qatzsieuer tzZ 16%) hiruugerechnei r,r'ird, soweit vorn l-iet-erer die beigefügre
Erklärung (Aniage) tur unlqatzsteuerpflicirtiger Ertässung vorgeiegt vr"ird. Da die Europäische {.'.ornnrjssion
rJie Pnlfung als ,,ticlrt notifrzierte Beihilfe" aufgenomrnen het, wird die Zahiung unter den \rorbebalr
geleistet. daß die Vorschrifren des EEG n:jt den gemernschaftlichen Beihilf'eregtdn vereinbai sind.
F'ilr die Vorhaltung det -lilesseirrichtru:ger: we.rden die im Ral:unen der Allgemeinen Tarit'e gultigen
Verreclurultgspreise und erstmalig für die Inbetiebnahrire Cre lnbetiebsetzungskosten berec.lmet. Für die
im Neizanschlu.ssvertrag beschriebenen \{esseinrichf*ngen fiir Snorneinspeisungen sos'ie fü-r die
Abrechnrurg komrrren die Verrechnunilspleise del Allgemeinen Tai:fb der E\,-A zu: An'r,endung.
VorausseLzung für die Vergüning der gesamten erzeugren Energie nach EEG ist eile ge..trenj:rie Messung für
Einspei,"ung und Bezug

Abrechnung l\Iessung und Bezahlung

Die Abrechnung begir,nr rnit Ei:rbau der N{esseirurcht'.rng.

Die l{esseinrichfung ist Figentrrr de s Neubetreibers. Sre rvird .vcrn ihm oder einem hierzu
bevollmächtigtem Dritten beschafft. ur die Einspeisungsanlage in nächsier \ähe zur ütergabestelle einge-
baut unC von ihm urrierhalten.

Der Ne".rbekeiber kann jederzei.t Zufr:tt zu der iv'{esseimiclrtung und rlre tlberpnifung druch eile
Eichbehorde odereine staatlichanerkannt Prüfstelle im Sirure des gd Abs.2 EichG',,erlansen. $19 Abs.2
AVBiiltV giit entsprcchend.

3.3 Die ,Ablesung der lr'lesseiruichtung rurd .iie ,{trreclmung der Stromiiefenurg erl'olgt viertelrährlich.

3.4 Di; Messeinrichhrng bestel'ri aus einern
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Vertragsbeginn, Vertragsdauer

Das Vertragsverhältni., beginnt mrt cler Inbetriebnahrne der Nlesseimichtungen. Voraussetzung für das In-

krafttreten dieses Verc'ag"i irr ein gültiger Neuanschlussvenrag (Hausanschlussvertag) zwischen Kunde

und Netzbetreiber.

Der Verhag kann vom r(wrden mit einer Frist von einem Illonat zum Ende des Kalendermonats schriftlich

gekündigt werden.

Der Vertrag erlischt vor..eitig zum Ende des N{onats, in dem der Kunde den Betreb der

Stronrerzeugunsanlage auf Dauer einstellt. Von der Stillegung rvird der Kunde den Netzbeueiber

unverzüglich verständigen.

Sonstige Bestimrnungen

Zvbeachtensind dic. einschlägigen VDE-Vorschriften und die ,,VDEW-Richtlinien für den Parallelbetrieb

von Eige:rerzeugungsanlagen mit dem Niederspannungsneiz".

Mit lnkrafffreten cjieses Verüages teten alle fä.jheren Vereinbarungen über die Einspeisung aus einer

Photovoltaik-strcmerzeugungsanlage des Kunden außerkraft.

Solltel s rnzelne Bestunrnungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, wird die Gültigkeit der

iibrrgen \rereinbarungen hierdurch nicht berührt. Die Vertragspartner verpflichten sich, diese

Besrimrgungen durcit im wirtschaftlichen Erfolg ihnen gleichkomrnende rechtsgültige Bestimmungen zu

ersetzen.

Mrrndlicfte Verernb-rruggen haben keine Grlltigkeit; Anderungen und Ergänzungen ciieses Vertrages

brdüLr:ten der Scluiittbrm.

Zur crdnungsgemäß,:n Erfüllung des Vertages werden die daber anlällenden Daten zum Zwecke der

Dar t'nverarbeitung gespeichert.

,;eder Verfragsparürcr kanrr. rnit Zustimmung des anderen Vefiragsparmer die Rechte und Pflichten aus

diesem Verträg auf einen Rechtsnachfolger übertragen. Die Zustimmung ist in der Regel zu erteilen, es sei

denn, daß gewichrige Gründe gegen den-Rechtsnachfolger sprechen. Nicht als Rechtsnachfoiger i.S.d,

Satzes I gJlt"tt u.rüondene f I'ntemehmen eines VerEagsparrners i.S,d. $$ i5 lf. Akt.G^ In diesem Fali ist

eine Zustimmung nicht erf,rrderlich

Dieser Vertrag ist il zu'er Ausfertigungen erstellt, von denen jeder VerlragsFarbr.er eine erhält,

Siegsdorf, den Siegsdorf, den

Unterschrift des Kunden Unterschrift des Netzbeneibers
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Anlage zum Preisblatto Einspeisevertrag

Erklärun g nrr Umsatzsteuer
auf die Einspeisevergütung

im Zusammenhang mit der Vergütung fiir Stromeinspeisung gemäß
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) vom 01.04.2000, BGBI LS 305

.A,nlagenbeheiber:

O lliermit erkläre ich, daß ich kein Llnternehmer im Sinne des $ 2 Abs. 1 USIG;
ich bin Kleinunternehmer gemäß $ 19 Abs. 1 UStG.

O Hiermit erkläre ich, daß ich lhlernehmer im Sinne des $ 2 Abs. I UstG.
Von meinem Finanzamt in

erhielt ich die Steuernummer / I

Die Besteuerung zur Umsatzsteuer erfolg nach foigenden Bestimmungen:

O Regelbesteuerung gernäß $ 12 UstG

O Kleinunternehmer, optlert zur Regelbesteuerung gemäß $ 19 Abs. 2 UStG
(Bindung auf mindestens 5 Jahre)

O Durchschnittsbesteuerterland-undforst-winschaftlioherBetrieb
gemäß $ 24 Abs. 1 tJStG

Zusatzbestimmuns
Ich, ...,......., verpflichte mich, eine nach den Vorschriften des Umsatzsteuergesetztes
unberechtigt ausgewiesene und vom Netzbetreiber bezahlte tTmsatzsteuer an den
Netzbeteiber zurückzubezahlen.

Siegsdorf.
(Ort, Datum) I-Interschrift des Anlasenbetreibers




